
B E S C H L U S S S A M M L U N G

des Landesschüler:innenparlaments der Gymnasien SH

Arbeitsauftrag 1: Nachhaltiges LSP

„Der Landesvorstand wird beauftragt, alle kommenden Landesschüler:innenparlamente

möglichst nachhaltig zu gestalten. Dies beinhaltet unter anderem, dass nur noch

vegetarische oder vegane Kost angeboten wird und sofern möglich auf den Gebrauch von

Plastikflaschen verzichtet wird.“

Beschlossen im November 2019

Arbeitsauftrag 4: Einrichtung Bundesdelegation

„Die Landesschüler:innenvertretung wird damit beauftragt, sich beim Bildungsministerium

für das Einrichten einer Bundesdelegation einzusetzen, welche die Interessen der

Landesschüler:innenvertretungen im Austausch mit den anderen Vertretungen in

Deutschland vertritt. Diese soll aus drei Delegierten sowie drei Vertreter:innen bestehen.

Hierbei soll auf eine gleiche Gewichtung der einzelnen Vertretungen geachtet werden.“

Beschlossen im November 2019

A14 - Gendern

Das LSP möge beschließen, dass die LSV Gym SH in sämtlichen Dokumenten und

Veröffentlichungen mit Doppelpunkt oder ggfs. anderen genderneutralen Formen ohne

Sonderzeichen gendert.

Beschlossen im Mai 2022
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A25 - BSK

Das LSP möge beschließen, die Vertreter:innen der LSV Gym SH zu beauftragen, sich in der

LAG dafür einzusetzen, dass bei Unstimmigkeiten zwischen den LSVen bei allen

Angelegenheiten der BSK keine klare Position für Schleswig-Holstein bezogen werden darf.

Beschlossen im Mai 2022

A12 - Flugreisen und Autofahrten

Flugreisen zu sämtlichen Veranstaltungen in Ausführung von LaVo-Ämtern sind grundsätzlich
verboten. Ausnahmen dürfen nur dann gewährt werden, wenn es sich um eine

internationale Reise handelt und keine direkte oder indirekte Bahnverbindung auf der

Strecke existiert. Weiterhin sind überregionale Autofahrten auch aufgrund hoher Kosten zu

vermeiden, es sei denn eine Bahnverbindung ist unzumutbar länger oder wesentlich teurer.

Beschlossen im Juni 2022

A13 - Sonderregelung für die FÖZ auf der LAG

Die LSV Gym SH ist aufgefordert, sich auf der LAG der LSVen SHs dafür einzusetzen, dass eine

Sonderregelung für die LSV der Förderzentren eingeführt wird, sodass die LSV FöZ auf der

LAG nicht nur durch LSS und stellv. LSS vertreten werden kann, sondern auch durch andere

LaVoMis.

Beschlossen im Juni 2022

A3 - irrelevante Beschlüsse

Beschlüsse, welche keine Wirkung mehr haben, sind vom LaVo aus der Beschlusssammlung

zu entfernen und gegenüber dem Plenum des Landesschüler:innenparlaments zu

rechtfertigen.

Beschlossen im November 2022
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A7 - Flugreisen mit von der LAG gemeinschaftlich kontrollierten Etats

Die LSV Gym SH ist aufgefordert, sich auf der LAG der LSVen SHs dafür einzusetzen, dass die

im Beschluss A12 aus dem Juni 22 beschriebenen Maßnahmen auch für die von der LAG

gemeinschaftlich kontrollierten Etats gilt.

Beschlossen im November 2022

A11 - Verhältnis zu den anderen LSVen

Die LSV Gym SH versteht sich als Interessenvertretung der Schüler:innen der Gymnasien in

Schleswig-Holstein, die eine kooperativ-unterstützende Zusammenarbeit mit den anderen

schleswig-holsteinischen LSVen anstrebt.

Beschlossen im November 2022

B2 - Sitzungsgeld

Die Mitglieder des Vorstandes der LSV Gym dürfen den Anspruch auf Sitzungsgeld, den sie

nach §9 Abs. 4 der Satzung der LAG haben, wahrnehmen.

Beschlossen im Februar 2023

A5 - Geschlechter-Inklusive Gestaltung der Sitzungen des LSPs

Im Rahmen des LSP muss sichergestellt sein, dass auch den Teilnehmern, die der binären

Geschlechterordnung nicht angehören, die gleichen Möglichkeiten geboten werden, wie den

Angehörigen der binären Geschlechterordnung. Dies muss durch die Bereitstellung von

Toiletten, sowie Unisex Umkleiden- und Schlafräumen geschehen. Bei Bedarf müssen

Regelungen für individuelle Fälle mit der Landesverbindungslehrkraft festgelegt werden.

Beschlossen im Februar 2023
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A1 - Umsetzung einer gemeinsamen LSV

Langfristig soll die Zusammenarbeit der LSVen gestärkt werden, sobald eine enge

Zusammenarbeit gesichert und alle LSVen eine Zusammenlegung positiv sehen, soll die

Vereinigung der LSVen Schleswig-Holsteins angestrebt werden. Dazu muss ein konkretes

Konzept einer vereinigten LSV vorliegen, welches keine Schulart benachteiligt.
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